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Landkreis Stade 
Bauen und Wohnen – Immissionsschutz 
Am Sande 2 
21682 Stade 
 
 

 
Durchführung eines Genehmigungsverfahrens nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG); Entscheidung über die Zustimmung gemäß § 14 LuftVG hinsicht-
lich der Errichtung und des Betriebs einer Windenergieanlage in der Gemeinde Droch-
tersen 
 
Antragstellerin:  Pommer & Schwarz EE GmbH & Co. KG, Korbweidenstraße 7, 

26605 Aurich 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Erteilung einer Genehmigung für das o. a. Vorhaben mit der folgenden Windenergiean-
lage in der o.g. Gemeinde: 
 

WEA 
(Nr.) 

Flur Flurstück(e) Gemarkung Höhe ü.  
NN (m) 

Höhe ü. 
Grund (m) 

3 38 25/4 Drochtersen 245,51 245,50 
 

 
stimme ich gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG1 nach Beteiligung der Deutschen Flugsicherung GmbH 
(DFS) zu, sofern die Genehmigung gemäß § 14 Abs. 1 Halbsatz 2 i. V. m. § 12 Abs. 4 LuftVG 
zur Wahrung der Sicherheit des zivilen und militärischen Luftverkehrs und zum Schutz der 
Allgemeinheit mit folgenden Auflagen verbunden wird: 
 
1. Kennzeichnung 
 

Die Windenergieanlage ist mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung gemäß der „Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen“ (AVV) vom 
24.04.2020 (BAnz AT 30.04.2020) zu versehen und als Luftfahrthindernis zu veröffentli-
chen. 
 
1.1 Tageskennzeichnung  
 

Die Rotorblätter der Windenergieanlage sind weiß oder grau auszuführen; im äußeren 
Bereich sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge [a) außen beginnend mit 6 Meter 
orange - 6 Meter weiß - 6 Meter orange oder b) außen beginnend mit 6 Meter rot – 

                                                
1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) vom 10.05.2007 (BGBl. I S. 698) in der zurzeit gültigen Fassung 
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6 Meter weiß oder grau - 6 Meter rot] zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne ver-
kehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 
7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Die Ver-
wendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig. 
 
Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windenergieanlage ist das Maschinenhaus auf halber 
Höhe rückwärtig umlaufend mit einem mindestens 2 Meter hohen orange/roten Streifen zu 
versehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/oder konstruktionsbedingt unter-
brochen werden; grafische Elemente dürfen maximal ein Drittel der Fläche der jeweiligen 
Maschinenhausseite beanspruchen. 
 

Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 Meter über 
Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 Meter hoch 
sein. Die Markierung kann aus technischen Gründen oder bedingt durch örtliche Beson-
derheiten versetzt angeordnet werden. 
 
 
1.2 Nachtkennzeichnung 
 

Die Nachtkennzeichnung der Windenergieanlage erfolgt durch Feuer W, rot oder Feuer W, 
rot ES. 
 

Zusätzlich ist eine Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeuer (ES), am 
Turm auf der halben Höhe zwischen Grund/Wasser und der Nachtkennzeichnung auf 
dem Maschinenhausdach erforderlich. Sofern aus technischen Gründen notwendig, 
kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu 5 Meter nach oben/unten ab-
gewichen werden. Dabei müssen aus jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer 
sichtbar sein. Ist eine zusätzliche Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, 
ist diese auf dem Dach des Maschinenhauses anzubringen. 
 
Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors 
sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Rich-
tung sichtbar ist. 
 
Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß der 
AVV, Nummer 3.9. 
 
Sofern die Vorgaben des Anhangs 6 der AVV erfüllt werden, kann die Aktivierung der Nacht-
kennzeichnung der Windenergieanlage bedarfsgesteuert erfolgen (Einrichtung einer BNK).  
 
In diesem Fall ist die Nachtkennzeichnung mit einer dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeich-
nung gemäß Artikel 1 Teil 2 Nummer 3.6 AVV zu kombinieren. 
 
Vor Inbetriebnahme der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung ist die geplante Installation 
der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr unter Angabe des Ak-
tenzeichens 4230/30316-3 OL (37-23A) anzuzeigen. 
 
Hierbei sind folgende Unterlagen schriftlich oder elektronisch zu übersenden: 
 

• Nachweis der Baumusterprüfung gemäß Anhang 6 Nummer 2 AVV durch eine vom Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur benannte Stelle sowie 

 

• Nachweis des Herstellers und/oder Anlagenbetreibers über die standortbezogene Erfül-
lung der Anforderungen auf Basis der Prüfkriterien nach Anhang 6, Nummer 2 AVV. 
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Die Inbetriebnahme der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung darf erst erfolgen, wenn 
nach der Installation die Funktionsfähigkeit des Systems durch Funktionstests erfolgreich 
überprüft worden ist. Der Nachweis über die durchgeführte Überprüfung ist der Luftfahrtbe-
hörde unter Angabe des oben genannten Aktenzeichens schriftlich oder elektronisch zu über-
mitteln. 
 
 
1.3 Installation 
 

Das „Feuer W, rot“ bzw. Feuer W, rot ES sind so zu installieren, dass immer mindestens 
ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die Feuer gedoppelt, 
jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach - nötigenfalls auf Aufständerungen - ange-
bracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron 
blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer 
der Windenergieanlage während der Blinkphase nicht durch einen Flügel des Rotors ver-
deckt werden. 
 

Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge 
ist auf 00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von 
± 50 ms zu starten. 
 
Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das 
Tagesfeuer sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux 
schalten, einzusetzen. 
 
 
1.4 Stromversorgung 
 
Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstrom-
netz umschalten. 
 
Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein „redun-
dantes Feuer“ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer 
erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit 
getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber 
erfolgen. 
 
Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Zentrale in 
Langen unter der Rufnummer 06103-707 5555 oder per E-Mail an notam.office@dfs.de 
unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu 
beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale unverzüglich davon in 
Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, ist die 
NOTAM-Zentrale und die zuständige Genehmigungsbehörde, nach Ablauf der zwei Wochen 
erneut zu informieren. 
 
Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Er-
satzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von mindestens 16 
Stunden gewährleistet. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur 
Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbre-
chung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung 
darf 2 Minuten nicht überschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung. 
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1.5 Sonstiges 
 
Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer und „Feuer W, rot“, Feuer W, rot ES 
ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologi-
schen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestim-
mungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luft-
fahrthindernissen zu erfolgen. 
 
Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hindernishöhe 
von mehr als 100 m ü. Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen. 
 
Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m ü. Grund mit einer Tageskenn-
zeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu 
versehen. 
 
 
2.   Veröffentlichung 
 
Da die Windenergieanlage aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis veröffentlicht wer-
den muss, sind 
 

a) mind. 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und 
 

b) spätestens 4 Wochen nach Errichtung die endgültigen Vermessungsdaten zu 
übermitteln, um die Vergabe der ENR- Nummer und die endgültige Veröffentlichung 
in die Wege leiten zu können.  

 
Die Meldung der Daten erfolgt elektronisch oder schriftlich an die Niedersächsische Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr, Dezernat 42 Luftverkehr, Göttinger Chaus-
see 76 A, 30453 Hannover (E-Mail: luftfahrthindernisse@nlstbv.niedersachsen.de) unter 
Angabe des Aktenzeichens  

4230/30316-3 OL (37-23A) 

 
und umfasst folgende Details: 
 

• DFS- Bearbeitungsnummer (Ni 10823 a) 

• Name des Standortes 

• Art des Luftfahrthindernisses 

• Geographische Standortkoordinaten (Grad, Min. und Sek. mit Angabe 
des Bezugsellipsoid (Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-
Empfänger gemessen) 

• Höhe der Bauwerksspitze (m über Grund) 

• Höhe der Bauwerksspitze (m über NN, Höhensystem: DHHN 92) 

• Art der Kennzeichnung (Beschreibung) 
   

Schließlich ist ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer der Stelle zu benen-
nen, die einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig ist. 
 
 
Hinweise 

 
1. Eine Entscheidung des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) gemäß § 18a 

LuftVG ist nicht erforderlich, da Anlagenschutzbereiche ziviler Flugsicherungseinrichtun-
gen nicht betroffen sind. 
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2. Die Entscheidung nach § 14 LuftVG ist gemäß §§ 1, 2 LuftkostV2 i. V. m. Abschnitt V 
Ziffer 13 des Gebührenverzeichnisses zu § 2 Abs. 1 LuftkostV kostenpflichtig. Die Kosten 
werden dem Antragsteller unmittelbar in Rechnung gestellt. 

 
3. Die Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-

gen der Bundeswehr (BAIUDBw), Fontainengraben 200, 53123 Bonn bitte ich abzuwar-
ten, da andere militärische Belange als Flugsicherungsgründe betroffen sein könnten. 

 
4. Bei Änderung der Bauhöhe, des Anlagentyps oder der Standortkoordinaten sind sowohl 

die zivilen als auch die militärischen Luftfahrtbehörden erneut zu beteiligen. 
 

5. Ich bitte um Unterrichtung über den Ausgang des Verfahrens sowie um Übersendung 
des entsprechenden Bescheides unter Angabe meines Aktenzeichens 4230/30316-3 OL 
(37-23A). 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
Meyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i.V. m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Webseite https://www.strassenbau.niedersachsen.de unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen 
zu.  

                                                
2 Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftkostV) vom 14.02.1984 (BGBl. I S. 346) in der zurzeit gültigen Fassung 

https://www.strassenbau.niedersachsen.de/

